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1. Die ethische Diskussion 

'Denn eine Schwalbe macht noch keinen 

FrOhling, und auch nicht ein einziger Tag. 

So macht eine kurze Zeit niemanden 

glücklich. ' 

Aristoteies. Nil<. Ethik, 1098a17 

Ein Blick auf die ethische Diskussion zum Thema Kernenergie zeigt, daß die .. Diskussion sich 

in Sackgassen verrannt hat: 

Erstens stehen sich unversöhnliche Positionen gegenüber, insbesondere diejenige, die als soge­

nannte deontologisch -pflichtmäßig- orientierte Position mit dem Begriff 'in sich schlechter 

Handlungen' (Spaemann) operiert und damit bestimmte Optionen der EnergiebereitsteUung 

kritisieren zu können glaubt, und diejenige, die auf das Prinzip der immer nötigen Güter- und 

Übelabwägung verweist, und insofern eine sogenannte konsequentialistische Haltung einnimmt. 

d. h. die Argumentationslast auf eine Bewertung der Folgen des Handelns konzentriert. Die 

Unversöhnlichkeit dieser (und weiterer) ethischer GrundeinsteUungen wird noch theoretisch 

untermauert unter dem Hinweis auf den sogenannten ethischen Pluralismus. Die Unsicherheit 

der Orientierung des Handelns verlagert sich somit auf die Unsicherheit der Wahl zwischen 

verschiedenen Rechtfertigungsstrategien. 

Zweitens ist die Diskussion dadurch geprägt, daß eine Grundeinsicht des AristoteIes (die 

überhaupt zur Begründung der praktischen Philosophie als eigenständiger Disziplin gefuhrt 

hat) systematisch ignoriert wird: die Einsicht, daß sich ethische Prinzipien nicht direkt in die 

Praxis übersetzen lassen, daß Ethik also nicht im strikten Sinne anwendbar ist. Denn aufgrund 

der Unsicherheiten, mit denen jegliches praktische Handeln belastet ist, und auf grund der Un-
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vermeidbarkeit von Entscheidungskonflikten besteht die unabwendbare Mißlichkeit jeglichen 

Entscheidens darin, daß unter ein und demselben Prinzip durchaus gegenläufige Handlungsop­

tionen begründbar bleiben, und umgekehrt ein und dieselbe Handlung unter den verschiedenen 

konfligierenden Prinzipien sowohl rechtfenigbar als auch kritisierbar erscheint. 

Der sogenannte ethische Pluralismus läßt sich entscheidend relativieren, wenn die unter­

schiedlichen ethischen Ansätze 'zu Ende gedacht werden'. Dann erweist sich sehr schnell, daß 

ein 'sittlicher Kernbestand" gerade darin zu entdecken ist, daß die verschiedenen Sichtweisen 

sich notwendigerweise erglinzen müssen. Dies läuft keineswegs auf einen seicbten Kompromiß 

hinaus. Güter- und Übelabwägungen sind nur dann sinnvoll, wenn die Perspektive der Lang­

fristigkeit mit in die Abwägungsprozesse einfließt: Güter- und Übelabwägungen gelangen zu 

"falschen" Resultaten, wenn sie auf einer falschen Datenbasis vorgenommen werden oder die 

Unsicherheit der Datenbasis nicht genügend in Rechnung stellen. Darüber hinaus gelangen sie 

zu "schlechten" Resultaten, wenn das oberste Ziel des Handelns aus den Augen verloren wird: 

Das oberste Ziel des Handelns kann nur die Erhaltung der Autonomie (das heißt der Hand­

lungsfllhigkeit und Selbstbestimmung) sein, da jegliche Indienstnahme anderer Wene verlangt, 

diese ihrerseits zu begründen, und somit die Redeweise von obersten Zielen nicht angemessen 

wäre. Bei jeglicher Abwägung müssen also die FreiheitsspielrAume für spätere Abwägungen 

unter anderen Gesichtspunkten möglichst weit offen gehalten werden (also Optionswene mit 

einbezogen werden). Umgekehrt ist diese Erhaltung der Autonomie als oberstes Ziel nicht rea­

lisierbar, wenn elementare Nutzenserwägungen außer Betracht gestellt werden, um es mit Kant 

zu formulieren: wenn die Pflicht zur Wohlfahrt. deren ErfilIIung uns überhaupt in den Stand 

versetzt, moralitätsflihig zu sein, nicbt beachtet wird (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 

I. Abschnitt). Autonomie- und Nutzensethik bedingen sich also wechselseitig; alleingelassen, 

ist jede für sich unbegründet: Nutzensethik ohne Beachtung des Autonomieprinzips ist theo­

retisch unbegründet (so fragte Lessing: 'Was ist der Nutzen des Nutzens?"), Autonomieethik 

unter Ausschluß der Nutzensethik ist praktisch unbegründet, weil ihr die Basis ihrer Realisie­

IUIlg fehlt. Darüber hinaus muß jegliche Abwägung von dem Prinzip geleitet sein, unsere Fä­

higkeiten und Kompetenzen, weiterhin zu entscheiden, nicht zu beschädigen (also das wichtig­

ste Vermächtnis menschlichen Seins inuner mit zu berücksichtigen, den KompetenzerbaJt). 

Dieses Spannungsverhältnis prägt alle unsere Handlungen. WIr müssen uns zwangslJiufig im­

mer neu festlegen, schränken uns also dadurch in gewissem Sinne ein, indem wir Ressourcen 

aller Art binden. Andererseits filhrt die Unterlassung solcher FestJegungen gerade dazu. daß 

wir uns zukünftige mögliche Handlungsoptionen verstellen, also ebenfalls unsere Autonomie 
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praktisch einschränken. Eine weitere Bedingung unseres HandeIns rückt dabei ins Blickfeld: 

Die Erhaltung der Stabilität unserer Handlungsgefuge, die freies Entscheiden ermöglichen. 

überhaupt. Wenn Nutzen und Schaden ungerecht verteilt sind, fuhrt dies zu Recht zu Bestre­

bungen deIjenigen. die in der Verteilungsbilanz zu schlecht wegkommen. ihre Position zu ver­

bessern. Daraus erhellt sich die Komplementarität der Abwägungsethiken und Autono­

mieethiken zu den sogenannten Gerechtigkeitsethiken, die den Gesichtspunkt der gerechten 

Partizipation in den Vordergrund stellen. Die Forderung nach einer gerechten Verteilung von 

Chancen und Risiken im Blick auf die unmittelbar Betroffenen ist theoretisch durch die Auto­

nomieethik begründet und erweist sich praktisch als eine Bedingung, die bei den Abwä­

gungsprozessen zu berücksichtigen ist, wenn diese nicht ihr eigenes Fundament ruinieren 

wollen. Damit ist der ethische Pluralismus, also die Basis fur die Kämpfe zwischen den unver­

söhnlichen Fundamentalisten (und auch die einseitigen Pragmatiker gehören zu diesen), zwar 

erJedigt~ wir sind aber so klug als wie zuvor, insofern, als die Orientierungsunsicherheit des 

konkreten Handelns damit nicht aufgehnben ist. 

Dies ist das zweite Problem praktischen Philosophierens. Wenn ethische Prinzipien nicht ein­

fach als Rezepte unser Handlungsfeld übersichtlich strukturieren können, dann ist die Einzel­

fallbetrachtung geboten. Die sorgfältige Analyse der einzelnen Handlungsoptionen kann dann 

lediglich noch dazu fuhren, daß nicht prinzipielle Rechtfertigungen in Anschlag gebracht wer­

den, sondern Prioritäten gesetzt werden. Prioritäten im Blick darauf; welche jeweilige Hand­

lungsoption den immer notwendig zu erbringenden Nutzen und den immer möglichst gering zu 

haltenden Schaden in ein besseres Verhälmis setzen zur Erhaltung unserer Iangftistigen 

Handlungsoptionen und zum Erhalt unserer Kompetenz, weiterhin frei zu entscheiden. Also: 

Prioritäten statt Prinzipien. 

2. Schwierigkeiten bei der Priorititenfioduog 

Gerade hinsichtlich der Berücksichtigung langftistiger Perspektiven finden wir uns vor großen 

Schwierigkeiten. 

Die erste Gruppe dieser Schwierigkeiten läßt sich charakterisieren als Informationsdesaster: 

Wir sind konfrontiert mit konlligierendern Wtssen. Dies liegt darin, daß die meisten der Ent­

scheidenden (politiker, Techniknutzer, Wähler etc.) mit Wtssen aus zweiter Hand umgehen 

müssen. Dieses Wissen wird von Experten unterschiedlicher Provenienz präsentiert, und fur 

den Außenstehenden ist nicht entscheidbar, welchen Wtssensanspruch er billigen soU. Dies 

'. 
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wird beispielsweise deutlich bei dem Streit über den Sicherheitsstandard des Kernkraftwerkes 

Obrigheim, der zwar zu richterlichen Entscheidungen gefilhrt hat, die ihrerseits aber wiederum 

unterminiert werden, weil durchaus Anlaß besteht zu vermuten, daß die richterlichen Entschei­

dungen auf falschen Informationen basierten - jedenfalls ist dies nach gegenwärtigem 

Argumentationsstand der Parteien nicht auszuschließen. Es gilt auch - ein weiteres Beispiel -

hinsichtlich der Einschätzung des sogenannten Leichtwasserreaktors mit innovativem Sicher­

heitseinscbJuß (z. B. EPR) und einem möglichen Unfallhergang im sogenannten Hochdruck­

pfiul und der damit enaßten Möglichkeit einer Dampfexplosion, gerade angesichts der unvor­

hergesehenen Zerstörung einer Versucbsanlage im Kernforschungszentrum Karlsrube im Jahre 

1993. Weiterhin bestehen Informationsprobleme im Blick auf die Scbadensböhe (dieses Pro­

blem ist ausgiebig diskutiert) möglicher Unfallszenarien. Diese Sicherheitsprobleme sind filr 

eine langfristig orientierte Ethik besonders virulent wegen der langfristigen Folgen von Strab­

lungsrisiken, insbesondere auch im Blick auf die Schädigung des Erbgutes. Neben dem Sicher­

heits- und Risikoaspekt spielt natürlich auch der zu erbringende Aufwand eine große RoUe. 

Hierbei wird der Außenstehende konfrontiert mit völlig unterschiedlichen und einander wider­

sprechenden Modellierungen des Aufwandes an sogenannten externen Kosten. Die externen 

Kosten sind aber gerade solche, von denen eine besonders langfristige Bindungswirkung aus­

geht. Sie betreffen nicht bloß einen Ist-Aufwand, sondern tangieren die wirtschaftlichen Positi­

onsmOglichkeiten auf lange Sicht. Weniger gravierend - wenn diese Formulierung erlaubt sein 

soU - stellen sich hingegen filr den Außenstehenden die unterschiedlichen Modellierungen des 

Primärenergiebedarfs und des Bedarfs an Strom mittel- und langfristig dar: Denn diese Größen 

sind selbst beeinflußbar und gestaltbar, so daß man nicht angesichts dieser Unsicherheit wie ein 

Kaninchen vor der Schlange steht, sondern hier zur eigenen Beeinflussung dieser Entwicklung 

geradezu aufgerufen ist. 

Die zweite Gruppe von Unsicherheiten betreffen nicht bloß Wissenskonflikte, sondern Options­

konflikte allgemeinerer Art. Gerade hier wird ersichtlich, wie wenig es bringt, einfach auf das 

Prinzip der langfristigen Erhaltung von Handlungsspielraumen zu verweisen. Werden diese 

Handlungsspielräume durch die drohende Klimakatastrophe entscheidender beschrankt als 

durch die Folgeprobleme der Wiederaufbereitung und Endlagerung? Werden diese Hand­

IungsspieJraume entscheidender eingeschränkt durch die Unterlassung der Entwicklung alter­

nativer EnergiebereitsteUungsstrategien infolge der Bindung, insbesondere von wirtschaftlichen 

Ressourcen, an eine einzige Option? Der in der Gegenwart inuner wieder vollzogene Vergleich 

zwischen Kernenergie und Solarenergie ist unter solchen Gesichtspunkten dürftig, weil unbe­

rücksichtigt bleibt, auf welchem Stand der Optimierung die SolarenergiebereitsteUung sich 
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befinden würde, WeM vergleichbare wirtschaftliche Ressourcen in ihre Entwicklung gesteckt 

worden wären wie beispielsweise in diejenige der Kernenergie. Insofern haben wir es bei der 

Auswahl zwischen Optionen - vorausgesetzt diese wäre in striktem Sinne möglich - mit völlig 

unterschiedlichen Kandidaten zu tun. Hinzu kommt die Endlichkeit der fossilen Ressourcen, 

deren strikte Ausbeutung im Blick auf eine zu erwartende wesentlich effizientere Nutzung in 

naher Zukunft ebenfalls kritisieroar bleibt. Die Langfristigkeitsdimension des unvermeidlichen 

Ressourcenverorauchs wird dabei begleitet durch die Frage, wie sich langfristig unsere Tech­

nikhioterlassenschaften auswirken. 

Die Auswirkungen der Technikhioterlassenschaften konfrontieren uns mit der dritten Gruppe 

von Unsicherheiten bei der Prioritlltenfindung, nAmlich solchen, die sich damit beschäftigen, 

wie die Kompetenz der splter Handelnden und Entscheidenden durch unsere Handlungen vor­

progranuniert wird. Dies llßt sich an zwei Beispielen illustrieren: den Problemen der Endlage­

rung und denjenigen des Accident-Managements. Bei der Endlagerung - wobei die Probleme 

fiir die Kernenergie die gleichen sind wie diejenigen der GiftmOlldeponie, die in unserer Gesell­

schaft allerdings völlig unterschiedlich behandelt werden, was jedoch nicht rechtfertigt, daß 

man mit dem Beelzebub auf den Teufel verweist - stellt sich das Problem hinsichtlich der Ge­

währleistung höchst möglicher Sicherheit, insbesondere also Abgeschlossenheit und Unzu­

gänglichkeit auf der einen Seite und dem Offenlassen von Interventionsmöglichkeiten 

(Eröffnung eines effizienteren Umganges mit dem Abfall auf der Basis neu entwickelter oder 

erwarteter Technologien, Reparieroarkeit der Deponien) auf der anderen Seite. Weiterhin stellt 

sich dieser Konflikt dar hinsichtlich der Möglichkeit, das Sicherheitsmanagement neu zu ent­

wickelnder Reaktoren weitgehend zu automatisieren, daß heißt also vom Unsicherheitsfaktor 

"Mensch" zu befreien, andererseits aber die Möglichkeit offen zu lassen, im Zuge einer Ver­

langsarnung sich abzeichnender Havarien Möglichkeiten fiir ein Accident-Managernent durch 

die Experten am Ort offen zu lassen, also in solchen Fallen die Automatisierung gerade auszu­

setzen. (V gl. hierzu die Arteiten von ws PerssonllAEO Wien und Jochen Benecke/Sonner 

Institut MODchen.) 

3. Der Kardinalfehler: Fundamentalismus 

Fehlentwicklungen der gegenwärtigen Energiepolitik (und fiir diese stehen nicht bloß die Po­

litiker sondern auch die Entwickler und Energieversorgungsunternehmen als auch das Kon-, 
surnentenverhalten) erklliren sich aus einem allseits verhreiteten Fundamentalismus, der jeweils 



einzelne Betrachtungsperspektiven mit Alleinvertretungsansprüchen favorisiert und das Lang­

fiistigkeits-Konvergenzprinzip der Ethiken ignoriert: Die einseitige Festlegung auf eine Ener­

giebereitstellungsstrategie bindet in unzulässig hohem Maße materieUe und finanzielle Ressour­

cen, beschädigt durch ihre unvermeidliche Eingriffstiefe andere Ressourcen und verhindert 

selbst im eigenen Bereich Neuentwicklungen (zugunsten der allenfalls im Amortisationsrahmen 

zugelassenen Weiterentwicklung klassischer Modelle). Das gilt sowohl für die Kernenergie als 

auch für Energiebereitstellung aus fossilen Brennstoffen. Angesichts der unter Punkt 2 

aufgeführten Konflikte bei der Prioritätenfindung wiegen Unterlassungen besonders schwer. 

Dies gilt sowohl für die bereits in den SOer Jahren in kleinen Zirkeln angedachten Versuche, 

inhIrent sichere kleine Reaktoren zu entwickeln - eine Entwicklungslinie, die offensichtlich 

vernachlässigt wurde, als auch bei den auf fossiler Basis arbeitenden Kraftwerken, deren 

BrennstoftVerwcrtung zum Beispiel im Rahmen von Kombi·Prozessen mit integriener Kohle­

vergasung (Klaus Weinzierl u. a.) bisher wenig Chancen hatte. Amortisationsdruck ist dabei 

eine durchaus nicht bloß im Blick auf die entsprechenden Lobbies ernst zu nehmende Entschei­

dungskategorie. Er darf jedoch nicht zum wesentlichen Argument werden, wenn man sich 

Prioritätenkonflikte vor Augen hält. Darüber hinaus neigen Fundamentalisten dazu, jeweils eine 

einzige bestimmte Datenbasis als abgesichert für ihre argumentativen Zwecke einzusetzen. Dies 

läßt sich beispielsweise bereits schon an den Anzeigenkarnpagnen des Forums Kernenergie auf 

der einen Seite und der Solarindustrie auf der anderen Seite leicht erkeMen, selbst wenn es um 

scheinbar so einfache Probleme geht wie den Stand der Kemkraftentwicklung in den USA. 

Auch werden in diesen Bereichen von den Befürwortern oder Gegnern die jeweils günstigsten 

Trendextrapolationen in Anspruch genommen, ohne daß berücksichtigt wird, daß gerade sol­

che Extrapolation durch verlnderte Zielsetzung stark beeinflußbar und gestaltbar sind, also als 

Argumentationsweg in ihrer Relevanz deutlich eingeschränkt sind. Fundamentalismus gleich 

welcher Art läßt sich jedoch nicht mit theoretischen Argumenten bekimpfen. 

Die einzige MOglichkeit, etwas gegen die Fundamentalisierung der Diskussion und die Bildung 

der entsprechenden Gemeinden zu unternehmen - Gemeinden, die für sich durchaus Berechti­

gung haben - besteht darin, die allgemeine Diskussion ZU Oflhen. Ohne eine solche Otlhung der 

Diskussion sind Energiekonsen5gespräche übereilt und zum Scheitern verurteilt. Wir bedürfen 

daher eines Netzes subpolitischer Institutionen, wie sie von Ulrich Beck bis Kurt Biedenkopt; 

von Lothar Späth bis zu Peter Glotz gefordert werden. Ein solches Netz soUte nicht auf die 

Funktion reiner Diskurse beschrankt werden, deren Leistung im Blick auf das Transparentma­

chen der Sachlage zwar keineswegs zu unterschätzen ist, denen jedoch nicht aUzu große Wirk­

samkeit im Blick auf die Technikgestaltung zugemutet werden darf. Vielmehr wären diese In-
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Interes-

agenturen

stitutionen zu ergänzen durch von den Branchen der Entwickler und Betreiber und der. 

senvertretungen der weiteren gesellschaftlichen Gruppen getragenen Entwicklungs _ 

in denen das entsprechende F&E-Kapital unter den Zielvorstellungen in der Effizienz seines 

Einsatzes zu bewerten ist. Was kann aber angesichts der oben beschriebenen Konflikte als 

"zielvorstellung" überhaupt gelten? Können wir hier überhaupt von einem Kollcktivsingular 

ausgehen, dessen klare Fixierung dann die enstrebte Orienticrungssicherheit gewährleisten 

könnte? 

4. Das Ziel: Energiedienstlebtungen unterschiedlichster Art 

Ieglicher technische Fundamentalismus tendiert dazu, die vorhandenen Mittel zu optimieren 

und negative Nebenfolgen als zwangslauBg in Kauf zu nehmen zu deklarieren. Dabei wird 

übersehen, daß technische Kompetenz sich nicht bloß auf die Entwicklung geeigneter Mittel, in 

diesem Falle der Energiebereitstellung, zu konzentrieren hat, sondern auch in die Zielsetzungen 

cinfließen kann: Daß wir angesichts der Entwicklung der Menschheit in rasantem Maße einen 

Anstieg an Energiedienstleistungen benötigen, steht außer Frage. Die Energieeinspardiskussion 

verstanden als Einschrltnlrungsdiskussion geht an diesem Befund vorbei. Allerdings lassen sich 

Energiedienstleistungen auf vielen Pfaden realisieren, sicherlich aber nicht durch die einseitige 

Festlegung auf bestimmte Strategien oder auf die bloße Evolution "bewährter" Lösungen. Die 

Ingenieure müssen aus ihrer Position als Anbieter von technischen Konstrukten in verstärktem 

Maße zu Beratern werden. So würde zum Beispiel in fortgeschrittenen Industrienationen jedes 

Gebaude je nach Lage und Nutzung ein unterschiedliches Heizsystem benötigen, was den 

gegenwärtig nonnienen Angeboten widerspricht und in stllrkerem Maße die Entwicklung von 

Baukastensystemen und integrierten Lösungen erfordern würde. Deren Inanspruchnahme 

bedarf jedoch eines hohen Beratungs-Know-hows, das gegenwllrtig nicht crfuIIt ist. 

Eine ganze Reihe der oben aufgezeigten Konflikte ließe sich vermeiden, wenn IOwobl die 

Energiebereitstellungsentwickler als auch die Stromerzeuger ihr Angebotsspektrum redikaI 

erweitern würden. Es entstliOde dann die Möglichkeit, die bei jeglichem Dissens-Maoagement 

als die produktivste erscheint: Die Konflikte auf dritte Lösungen oder ggf. 

"Nebcnkriegsschauplätzc" zu verlagern. Solche Lösungen sind deshalb !Ur aße Seiten attraktiv, 

weil sie neue Mllrkte eröffnen !Ur die Anbieter und neue HaodJungsoptionen in entlastender 

Absicht !Ur die Nutzer bereitstellen. Angesichts der kriscnhaften Entwicklung und der Ent­

scheidungskonflikte läßt sich hinsichtlich Ressourcenverbrauch und Technikhinterlasscnschaf­

ten aus ethischer Perspektive nur eine AntwOr1 gek ·. Die Verbreiterung der Diskussion auf 
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Energiedienstleistung ist dringend geboten, einseitige Favorisierungen sind nicht rechtfertigbar. 

Dazu bedarf es aber der praktischen Unterstützung aller Institutionen: Eine Öko-Steuer wäre 

beispielsweise zweckwidrig, wenn sie nicht begleitet würde von einer deutlichen Entlastung 

von Lohnnebenkosten, die das Haupthindernis sind filr die Entwicklung einer personal­

intensiven Beratungskultur. Es ist also ein Kampf an allen Fronten geboten, sowohl in prag­

matischer Absicht der weiteren Gewährleistung einer ausreichenden Versorgungsbasis auf der 

einen Seite als auch einer stärkeren Berücksichtigung der Fernwirkungen unserer Entschei­

dungen, die unvermeidlich und als notwendige Folge jeglichen Entscheidens in Kauf" ru nehmen 

sind, die aber in ihren Folgen geminden werden kÖMen, wenn ein möglichst großes Spektrum 

von Handlungsoptionen von unserer Seite in die Zukunft transportien wird. 

Das 'Sündigen' ist nicht ru vermeiden, und es gilt daher nach wie vor die Aufforderung Martin 

Luthers: 'Sündigt tapferl' Allerdings bleibt auch hier die Überlegung des AristoteIes rur Tap­

ferkeit in Erinnerung zu rufen: Aristoteies lehnt es natürlich ab, ein Prinzip anzugeben, unter 

dem Handlungen als tapfer zu charakterisieren wären, weil hier ebenfalls eine Kasuistik ange­

bracht ist. Jedoch lassen sich im Blick auf die langfiistigen Optionen die Pole angeben, die der 

Tapfere unbedingt zu vermeiden bat: Verwegenheit auf der einen Seite als Überfluß an Tap­

ferkeit und Feigheit auf der anderen Seite als Mangel an Tapferkeit. Tollkühn­

heitIVerwegenheit und Feigheit haben aber ein gemeinsames Charakteristikum, das uns schrek­

ken soUte: Sie verunmöglichen das Handeln, sie entziehen dem Handein seine eigene Basis, 

entweder in dem der Akteur des Handeins seine Fähigkeit ru handeln aufs Spiel setzt und das 

Risiko der Aufgabe seiner Person eingeht, oder daß der Akteur seine Fähigkeit ru handeln auf 

Spiel setzt durch Unterlassung. Die Billigung von Großrisiken als auch die Forderung nach 

rigiden Unterlassungen sind also in gleichem Maße ethisch ungerechtfertigt. Eine 

'Moralkasuistik' (Koril) widerspricht sich selbst, wenn sie sich auf eine Option festlegt. Die 

Technikkritik- und Technikveneidigungsdiskussionen in der Kernkraftdebatte muß somit in 

eine breite Technikgestalrungsdiskussion Ilberfilhrt werden. 
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